
„Hauptantrieb für die Umsetzung der 
DSGVO war der Schutz des Vertrauens 
unserer Kunden und Befragten“  
Wie sich Deutschlands größtes Marktforschungs-
unternehmen, die GfK SE, als multinationaler 
Konzern auf die Datenschutzgrundverordnung 
vorbereitet, beschreibt Roy A. Walsh.

6

„Je passgenauer ein CMS, desto grö-
ßer wird die Bußgeldminderung sein“
Der Bundesgerichtshof hat erstmals bestätigt, dass Unternehmen, die ein 
wirksames Compliance-Management-System (CMS) vorweisen können, im 
Fall von Compliance-Verstößen mit geringeren Geldbußen rechnen dürfen. 
Welche Auswirkungen das Urteil auf die Praxis hat, erläutert Dr. Daniel 
Kaiser im Interview.

Inhalt

Recht  Praxis International

2

Die Bedeutung eines Tax CMS
Warum und wie ein Tax Compliance-Manage-
ment-System (Tax CMS) steuerstrafrechtliche 
Risiken reduzieren kann, erläutert Dr. Tobias 
Schwartz.

4 Tax-Compliance: Risikoverringerung  
 durch Outsourcing von Steuerabtei-
 lungen?

Der Nutzen von Prüfungsstandards und 
Zertifi zierungen    
In unserem siebten Beitrag in der Reihe „Comp- 
liance-Praxis in der DACH-Region“ erklärt Dr. 
Katharina Hastenrath exemplarisch anhand 
der ISO 37001 die verschiedenen Aspekte von 
Prüfungsstandards.
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14.11., Frankfurt l 20. Euro Finance Week – 
Compliance Forum 

21.11., Frankfurt l Workshop Compliance- 
Praxis: Aktuelle Herausforderungen für 
Compliance Offi cer  

24.11., Frankfurt l Praxisseminar zum neuen 
Datenschutzrecht

Falls Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben und ihn regelmäßig beziehen möchten, klicken Sie hier.
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 Save the date! 

www.eurofi nanceweek.com/compliance2017

14. November 2017
Congress Center Messe Frankfurt

Compliance Forum 

http://compliance.ruw.de/newsletter/subscribe/settings.php
https://www.eurofinanceweek.com/konferenzen/dienstag-14-nov/compliance-forum
https://www.dfvmg.com/konferenzen/euro-finance-week/wochenubersicht-2017/dienstag-14-november-2017/compliance-forum
http://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/compliance/workshop-compliance-praxis-aktuelle-herausforderungen-fuer-compliance-officer
http://www.ruw.de/media/media/2/Praxisseminar-Datenschutzrecht-November-2017-Flyer-10108.pdf
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 » In dem benannten Urteil befasst sich der BGH 
mit einem Fall von Steuerhinterziehung. Die Aus-
sagen, die das Gericht zu CMS trifft, sind eher 
knapp gehalten. Was ist mit Blick auf das Com-
pliance-Management so bahnbrechend an diesem 
Richterspruch? 
 « Die Ausführungen zur Einrichtung von Com-

pliance-Management-Systemen sind in der Tat 
relativ knapp gehalten. Dennoch sind ebendiese 
Ausführungen für die Praxis so wichtig, da der 
BGH zum ersten Mal entschieden hat, dass ein 
CMS bei der Bemessung einer Geldbuße (nach § 
30 OWiG) Berücksichtigung fi nden kann. Der BGH 
weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Frage 
der Höhe einer Geldbuße nach § 30 OWiG von 
Bedeutung ist, inwiefern ein Unternehmen seiner 
Pfl icht, Rechtsverletzungen im Unternehmen zu 
unterbinden, gerecht wird. Dabei fl ießt auch die 
Einrichtung eines effi zienten und auf die Vermei-
dung von Rechtsverstößen ausgelegten Complian-
ce-Managements in die Bewertung ein. 
 » Ist es nicht erstaunlich, dass sich nun erstmals 

ein Gericht zu dieser Bedeutung eines CMS äußert?
 « Seit mehreren Jahren wird über diese Frage 

intensiv diskutiert, eine gesetzliche Regelung hier-
zu existiert bislang nicht. In einer vielbeachteten 

zivilrechtlichen Entscheidung hatte das Landge-
richt München im Jahr 2013 entschieden, dass die 
Einrichtung eines CMS grundsätzlich zu den Or-
ganisationspfl ichten eines Vorstandsmitglieds ei-
ner Aktiengesellschaft gehört. Andere Länder, z.B. 
Großbritannien im UK Bribery Act 2010, sehen für 
Unternehmen, die ein effektives CMS eingerichtet 
haben, ausdrücklich Strafmilderungen vor.
 » Lässt sich daraus auch ablesen, welche Anfor-

derungen das Compliance-Management in Unter-
nehmen erfüllen sollte?
 « Die Formulierungen des BGH sind in Bezug auf 

die Anforderungen an ein CMS recht allgemein ge-
halten. Laut dem BGH soll ein CMS effi zient und 
auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt 

sein. Diese allgemeine Formulierung des BGH um-
schreibt im Ergebnis aber die Praxisherausforderun-
gen bei der Einrichtung von Compliance-Manage-
ment-Systemen in zutreffender Weise. In der Praxis 
existiert nicht „das CMS“, das sich entsprechend 
auf eine Vielzahl von Unternehmen übertragen 
lässt. Ein CMS muss vielmehr stets auf die Beson-
derheiten und Risikofelder des einzelnen Unterneh-
mens abgestimmt sein. Für die Höhe der Geldbuße 
kommt es dem Richterspruch zufolge aber auch 
darauf an, inwieweit beteiligte Unternehmen ihre 
Compliance-Regelungen als Folge des laufenden 
Verfahrens optimieren oder weiterentwickeln. 
 » Was ist hier also konkret für die Unternehmen 

zu tun?
 « Nach dem Urteil des BGH können innerhalb 

eines Compliance-Verfahrens auch Maßnahmen 
berücksichtigt werden, die erst nach Bekannt-
werden der Compliance-Verstöße oder nach 
Einleitung eines entsprechenden Ermittlungs-
verfahrens ergriffen werden. Allerdings wird ein 
Unternehmen kaum eine signifi kante bußgeldmin-
dernde Wirkung erzielen können, wenn es nach 
Auftauchen von Compliance-Verstößen erstmalig 
Compliance-Maßnahmen ergreift. Der BGH gibt 
Unternehmen zugleich Leitlinien für Maßnahmen 
an die Hand, die sie in einem solchen Fall ergreifen 
können (Anm. d. Red.: siehe „BGH im Wortlaut“). 
 » Lässt sich sagen, mit welchen Nachlässen Un-

ternehmen genau rechnen können, wenn sie ein 
effi zientes CMS installiert haben?
 « Diese Frage lässt sich nicht pauschal beant-

worten, es kommt hier stets auf die Beurteilung 
des konkreten Einzelfalles an. Festhalten kann 
man jedoch: Je passgenauer ein CMS beziehungs-
weise die Optimierung eines CMS auf die konkret 
aufgedeckten Rechtsverstöße abzielt, desto größer 
wird die zu erzielende bußgeldmindernde Wirkung 
sein. Auch ein optimal ausgestaltetes CMS kann 
Compliance-Verstöße – insbesondere solche, die 
Mitarbeiter mit krimineller Energie und unter ge-
zielter Umgehung der unternehmensinternen Si-
cherungssysteme begehen – nicht vollständig ver-
hindern, sondern allenfalls erschweren. Hiernach 
gilt: Je höher die durch das CMS gesetzten Hürden 
für die Begehung der konkreten Compliance-Ver-
stöße sind, desto größer wird die Bußgeldminde-
rung ausfallen. chk

„Je passgenauer ein CMS, desto größer 
wird die Bußgeldminderung sein“ 
Der Bundesgerichtshof hat erstmals bestätigt, dass Unternehmen, die ein 
wirksames Compliance-Management-System (CMS) vorweisen können, im 
Fall von Compliance-Verstößen mit geringeren Geldbußen rechnen dürfen. 
Welche Auswirkungen das Urteil auf die Praxis hat, erläutert Dr. Daniel 
Kaiser im Interview.

Dr. Daniel Kaiser ist Anwalt 
bei CMS in Deutschland. 
Ein Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit liegt in der prä-
ventiven Compliance-Bera-
tung, insbesondere in der 
Einführung und Umsetzung 
von Compliance-Ma-
nagement-Programmen 
sowie Maßnahmen und 
Schulungen zur Korrup-
tionsprävention.
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BGH im Wortlaut
Im Urteil des BGH heißt es zur Bedeutung eines 
CMS für die Bemessung des Bußgeldes wörtlich:
„Für die Bemessung der Geldbuße ist zudem von 
Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte ihrer 
Pfl icht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des 
Unternehmens zu unterbinden, genügt und ein 
effi zientes Compliance-Management installiert 
hat, das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen 
ausgelegt sein muss [...]. Dabei kann auch eine 
Rolle spielen, ob die Nebenbeteiligte in der Folge 
dieses Verfahrens entsprechende Regelungen op-
timiert und ihre betriebsinternen Abläufe so ge-
staltet hat, dass vergleichbare Normverletzungen 
zukünftig jedenfalls deutlich erschwert werden.“ 

CM
S

Der BGH hat erstmals entschieden, dass ein CMS bei der Bemessung einer Geldbuße Berücksichtigung fi nden kann.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=78723&pos=0&anz=1
http://betriebs-berater.ruw.de/wirtschaftsrecht/urteile/Die-Einrichtung-eines-funktionierenden-Compliance-Systems-gehoert-zur-Gesamtverantwortung-des-Vorstands-15660
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Als Leser von „Compliance“ erhalten Sie hier 
exklusiv den Zugang zum ausführlichen Beitrag 
„Steuerstrafrechtliche Risikoreduzierung durch 
Tax Compliance “ von Dr. Tobias Schwartz im 
Compliance Berater, Ausgabe August 2017.

Lesen Sie mehr zu den Chancen und Risiken 
des Outsourcings auf eine Steuerberatungs-
gesellschaft in unserer Online-Zeitschrift 
Compliance & Finance.
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Aufgrund der Fehleranfälligkeit von Unter-
nehmenssteuererklärungen bestehe in Un-
ternehmen regelmäßig steuerlicher Korrek-

turbedarf. Heute müssten sich Unternehmen darauf 
einstellen, dass jede Berichtigung nach §153 AO 
durch die Finanzverwaltung daraufhin überprüft 
wird, ob sie nicht tatsächlich eine Selbstanzeige 
nach §§371, 378 Abs. 3 AO darstellt, da die ur-
sprünglich abgegebene Erklärung als Steuerhinter-
ziehung bzw. leichtfertige Steuerverkürzung zu wer-
ten ist, warnt Schwartz. 

Dieser „Überkriminalisierung im Unternehmens-
bereich“ habe das Bundesministerium der Finanzen 
durch den Anwendungserlass zu §153 AO vom 23. 
Mai 2016 entgegenwirken wollen. „Besondere Be-
achtung verdient darin Textziffer 2.6 des AEAO zu 
§153 AO“, wie Schwartz erläutert. Denn darin sei 
erstmals ein normativer Ansatzpunkt für ein Tax 
CMS im Steuerverfahrensrecht enthalten: „Hat der 
Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsys-
tem eingerichtet, kann dieses ggf. ein Indiz dar-
stellen, dass gegen das Vorliegen eines Vorsatzes 
oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch 
befreit dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen 
Einzelfalls.“ 

Die Bedeutung des Tax CMS nur auf den Ge-
sichtspunkt des Vorsatzausschlusses zu reduzie-

ren, greife jedoch zu kurz. Schwartz stellt klar: 
„Ein funktionierendes Tax CMS verhindert bereits 
die Verwirklichung des objektiven Tatbestands der 
§§370, 378 AO, indem es Unregelmäßigkeiten in 
der steuerlichen Deklaration vermeidet.“ 

Sollten dennoch Unregelmäßigkeiten auftreten, 
sei ein Tax CMS ebenfalls geeignet, zu einer Ent-
haftung des nach §130 OWiG Aufsichtspflichtigen 
zu führen: „Gelingt durch ein hinreichendes Tax 

Die Bedeutung eines Tax CMS 
Warum und wie ein Tax Compliance-Management-System (Tax CMS)  
steuerstrafrechtliche Risiken reduzieren kann, erläutert Dr. Tobias Schwartz.

Us
en

g/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k

CMS der Nachweis der gehörigen Aufsicht, führt 
dies i.d.R. mittelbar auch zu einer Enthaftung 
des Unternehmens, da es dann typischerweise an 
der für §30 OWiG erforderlichen Anknüpfungstat 
fehlt.“ 

Die entscheidende Frage sei demnach, welche 
Elemente ein innerbetriebliches Kontrollsystem 
bzw. Tax CMS enthalten muss, damit es diese 
enthaftende Wirkung entfalten kann. Ausgehend 
von den Ergebnissen einer Risikoanalyse sei ein 
Tax CMS zwar an den jeweiligen Besonderheiten, 
Gegebenheiten und Bedürfnissen des einzelnen 
Unternehmens auszurichten, so Schwartz. Gleich-
wohl ließen sich gewisse „Bausteine“ festmachen, 
die sich in der Organisationsstruktur eines Tax 
CMS wiederfinden lassen sollten.  chk

Dr. Tobias Schwartz ist Rechtsan-
walt, Fachanwalt für Steuerrecht 
und Assoziierter Partner bei Flick 
Gocke Schaumburg in Bonn 
sowie Lehrbeauftragter an der 
Universität Bayreuth. Seine Kom-
petenzfelder liegen insbesondere 
in der Beratung von Unternehmen 
in Fragen der Tax Compliance 
sowie des Steuerstraf- und 
Wirtschaftsstrafrechts. 

RA Francis B. El Mourabit, 
LL.M. ist als Strafverteidiger 
und Unternehmensvertreter in 
der auf das Steuer- und Wirt-
schaftsstrafrecht spezialisierten 
Kanzlei VBB Rechtsanwälte 
in Düsseldorf und Essen tätig. 
Sein Tätigkeitsschwerpunkt 
liegt dabei im Steuerstrafrecht 
sowie im Bereich Compliance. 
Er ist zudem Autor zahlreicher 
Fachbeiträge zum Steuer- und 
Steuerstrafrecht.
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Tax-Compliance: Risikoverringerung durch Outsourcing?     
Zunehmend erwägen Unternehmen große Teile ihrer Steuerabteilung auf externe Steuerberatungsgesellschaften 
auszulagern. RA Francis B. El Mourabit, LL.M. sieht aus Compliance-Gesichtspunkten durchaus einen wachsenden 
Bedarf für derartige Outsourcing-Modelle. Doch Outsourcing sei nur eine von mehreren Komponenten, um Haf-
tungsrisiken zu verringern.

Die steuerstrafrechtliche Verfolgungspraxis hat 
sich nach der öffentlichen Debatte um Brief-
kastengesellschaften, Steuer-CDs und Pana-

ma Papers stark verschärft. In der Folge besteht 
für Gesellschaftsorgane ein zunehmendes Risiko, 
für steuerliches Fehlverhalten im Unternehmen 
persönlich zur Verantwortung gezogen zu werden. 
Die Reduzierung von steuerstrafrechtlichen Risiken 
ist – neben dem Kostensenkungspotential – eines 
der Kernargumente für das Outsourcing von Steu-
erabteilungen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass 
Unternehmen – wie z.B. jüngst die Allianz SE – 
Outsourcing zur Risikoverringerung nutzen wollen.

Zu beachten ist jedoch, dass allein das Outsour-
cing der Steuerabteilung nicht genügt, um den 
gewachsenen steuerstrafrechtlichen Risiken zu 
begegnen. Eine Steuerhinterziehung verwirklicht, 

wer „unrichtige Angaben“ gegenüber den Fi-
nanzbehörden macht. Da insbesondere die Kör-
perschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärung 
von dem gesetzlichen Vertreter des Unternehmens 
eigenhändig zu unterschreiben sind, verbleibt die 
Verantwortung für den Inhalt der Steuererklärun-
gen grundsätzlich trotz Outsourcings bei den Ge-
sellschaftsorganen. Überdies treffen die Geschäfts-
leitung bei einer Delegation von steuerlichen 
Pflichten Auswahl- und Überwachungspflichten, 
deren Nichtbeachtung geahndet werden kann.

Steuerstraf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen 
Risiken ist daher vielmehr durch die Implementie-
rung eines umfassenden Tax Compliance-Systems 
mit dem Ziel der organisatorischen Sicherstellung 
der Erfüllung steuerlicher Pflichten zu begegnen. 

 Francis B. El Mourabit, LL.M.

http://www.ruw.de/news/media/2/Compliance-und-Finance-September-2017-10180.pdf
http://online.ruw.de/suche/cb/Steuerstrafrechtlic-Risikoreduzieru-dur-Ta-Complia-1a52b928c016b490c35204c29363bfa4
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Zürcher Fachhochschule

Andere Länder, andere Sitten – Lernen Sie in 15 Tagen, wie Sie die 

rechtliche Vielfalt in einem internationalen Konzern meistern können!

Zertifikat

Certificate in Advanced Studies in Compliance International (12 ECTS)

Organisatorisches

Kursstart: 9. April 2018 

Kursort: Winterthur

Kursdauer: 15 Tage 

Berufsbegleitende Weiterbildung
CAS Compliance International

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.zhaw.ch/zwh/compliance

Verhindern Sie 
Compliance-Verstösse

01_Ins_CAS_Compliance_International_2017_Newsletter_210x297.indd   1 25.09.2017   09:41:05

http://www.zhaw.ch/zwh/compliance
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 » Was war Ihre Motivation, die Umsetzung der 
DSGVO voranzutreiben?
 « Für die GfK als Marktforscher ist die Einhal-

tung von Datenschutzvorschriften sowie der ent-
sprechenden Standesrichtlinien die Basis für das 
Vertrauen, das uns Befragte und Kunden entge-
genbringen. Ohne dieses Vertrauen könnte die GfK 
ihr Kerngeschäft nicht betreiben. Insofern war der 
Hauptantrieb für die Umsetzung der DSGVO der 
Schutz dieses Vertrauens und damit letztlich un-
seres Geschäftsmodells. Ein zusätzlicher – wenn 
auch nicht ausschlaggebender – Faktor, die Im-
plementierung auch organisatorisch in jedem Falle 
vor Mai 2017 abgeschlossen zu haben, war die 
große Zahl von Personen, die uns ihre Daten zur 
Verfügung stellen, die Publizität, die das Thema 
bereits jetzt hat und die Erwartung, das Rechte – 
wie Löschungsanspruch, Berichtigungsanspruch 
aber auch Auskunftsrechte – in weitaus höherem 
Umfang als bisher geltend gemacht werden. 
 » Wie haben Sie Ihre Schwerpunkte für die Um-

setzung der DSGVO gesetzt?
 « Ein wesentlicher Schwerpunkt wurde auf die 

Dokumentation von Prozessabläufen und insbe-
sondere die datenschutzrechtliche Bewertung ge-
fundener Lösungen gelegt. 
 » Was waren die größten Projekthürden für Sie 

bei der Umsetzung?
 « Die größte Projekthürde bei der Umsetzung 

bestand in der Notwendigkeit europaweit eine 
vollständige Übersicht über die eingesetzten Da-
tenverarbeitungssysteme zu erhalten und diese 
mit den Experten unterschiedlichster Fachrichtun-
gen, IT Experten, aber auch den Anwendern auf 
Business Ebene, zu bewerten und entsprechende 
Dokumentationen und gegebenenfalls Anpassun-
gen an den Systemen vorzunehmen. Schwierigkei-
ten bestehen zudem in der Tatsache, dass es zu 
der Thematik gegenwärtig relativ wenig Literatur 

Roy A. Walsh ist Syndikus und 
Prokurist bei Deutschlands 
größtem Marktforschungsunter-
nehmen, der GfK SE mit Sitz in 
Nürnberg. In seiner Funktion als 
Associate General Counsel Euro-
pe und Compliance and Privacy 
Officer EMEAA ist er vor allem 
in den Bereichen Compliance 
und Datenschutz tätig. 

G
fK

und noch weniger Vertragsvorlagen gibt. Ferner 
stellt sich bei einem multinationalen Konzern die 
Herausforderung, technische aber auch rechtliche 
Begriffe einheitlich zu verwenden. So ist beispiels-
weise der Begriff „PII“ für einen US-Amerikaner 
etwas gänzlich anderes als für einen Europäer.
 » Die GfK Gruppe ist mit rund 13.000 Mitarbei-

tern weltweit in über 100 Ländern durch Tochter-
gesellschaften präsent. Zu Ihrem Geschäft gehört 
auch der Datenaustausch zwischen den Ländern. 
Zu welcher Problematik führt das für Sie im Zu-
sammenhang mit der DSGVO?
 « Ein Austausch personenbezogener Daten zwi-

schen verschiedenen Ländern kommt bei einem 
multinationalen Konzern unserer Branche vor al-
lem im Bereich HR zum Tragen. Gerade in dem hier 
relevanten Bereich des Arbeitnehmerdatenschut-
zes bietet die DSGVO bedauerlicherweise wenig 
Hilfestellung, da die meisten der relevanten Rege-
lungen letztlich auf lokaler Länderebene erfolgen. 
Insofern hat sich in diesem Bereich wenig an der 
komplexen Lage geändert. 
 » Ist die DSGVO aus Sicht eines multinationalen 

Konzerns also eher eine Belastung als ein Gewinn?
 « Positiv verändert hat sich die nunmehr gegebe-

ne Möglichkeit, Prozesse, wie etwa das Einholen 
von Einwilligungen, Privacy Notices etc., weitest-
gehend zu vereinheitlichen und damit einen Ge-
samtüberblick aber auch eine zentrale Steuerungs-

möglichkeit zu haben, die bisher nicht vorhanden 
war. Schwierigkeiten in organisatorischer Hinsicht 
resultieren aus der Verpflichtung, lokale Daten-
schutzbeauftragte zu bestellen mit gegebenenfalls 
hierdurch bedingten arbeitsrechtlichen Schutzme-
chanismen, welche für einen Teil der betroffenen 
Länder neu sind und besondere Sorgfalt bei der 
Auswahl der zu bestellenden Personen vorausset-
zen. Positiv ist ferner, dass nun in den Erwägungs-
gründen der DSGVO anerkannt wird, dass Da-
tentransfers innerhalb eines Konzerns tendenziell 
einen Berechtigungsgrund darstellen.  chk

„Hauptantrieb für die Umsetzung der DSGVO war der 
Schutz des Vertrauens unserer Kunden und Befragten“    
Die ab dem 25. Mai 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) löst in vielen Unternehmen massiven 
Anpassungsbedarf aus. Wie sich Deutschlands größtes Marktforschungsunternehmen, die GfK SE, als multinationa-
ler Konzern auf die Veränderungen vorbereitet, beschreibt Roy A. Walsh in unserem Interview.  

GfK-Headquarter in Nürnberg: Ein Ziel des Marktforschungsunternehmens war es, die Implementierung der DSGVO in jedem Falle vor Mai 2017 abgeschlossen zu haben. 

G
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Der Nutzen von Prüfungsstandards 
und Zertifizierungen    
Prüfungsstandards und Zertifizierungen sind sicher kein Allheilmittel in 
Compliance. Dennoch lohnt die Beleuchtung verschiedener Aspekte, wie  
Dr. Katharina Hastenrath in unserem siebten Beitrag in der Reihe „Comp- 
liance-Praxis in der DACH-Region“ exemplarisch anhand der ISO 37001 
beschreibt. 

Prüfungsstandards als Betriebsanleitung: Wie können Compliance-Verantwortliche die verschiedenen Standards für ihre Arbeit nutzen? 

Zunächst sei klargestellt, dass kein Compli-
ance-Standard – weder die internationalen 
ISO 19600 und ISO 37001 Normen noch der 

nationale IDW PS 980 oder andere – von einer er-
mächtigten Legislative erlassen wurde. Das heißt, 
eine verbindliche Rechtswirkung besteht nicht, 
weder Staatsanwaltschaften noch Gerichte müs-
sen diese in ihrer Arbeit berücksichtigen. Besten-
falls würdigt ein Gericht die Bemühungen, obwohl 
ein Verstoß eingetreten ist, im Rahmen der Straf-
zumessung. Dies ist aber eine reine Einzelfallent-
scheidung. Im Umkehrschluss ist es auch denkbar, 
dass eine mangelnde Neuzertifizierung als Nach-
lassen in den unternehmensinternen Complian-
ce-Bemühungen bewertet wird und sich im Fall 
eines Verstoßes sogar strafschärfend auswirkt.

Dennoch ist die Idee zu einem Prüfungsstandard 
trotz zunehmender gesetzlicher Regulierungsdich-
te leicht zu erklären. Die heutigen Unternehmen 
arbeiten global. Jedes Land hat dabei seine ei-
genen Gesetze. Diese sind naturgemäß oftmals 
widersprüchlich zu Gesetzen anderer Länder. Wie 
soll sich das Unternehmen unter diesen Vorausset-
zungen nun compliant verhalten? Hinzu kommt, 
dass die diversen Gesetze, mit Ausnahme weniger 
Branchen wie den Banken und Versicherungen, 
zur Ausgestaltung eines CMS wenige bis gar kei-
ne Vorgaben machen. Um diese missliche Lage zu 
verbessern, erscheint der Gedanke an einen Prü-
fungsstandard für Compliance naheliegend.

Was genau würde aber einem Compliance Of-
ficer in der Unternehmenspraxis weiterhelfen? Hier 
kommen drei Hauptgesichtspunkte in Betracht:

1. Konkretisierung von Inhalt und Umfang  
 eines CMS

2. Enthaftung durch Zertifizierung/Haftungs- 
 erleichterungen z.B. beim Strafmaß 

3. Zertifizierung/Ausrichtung nach Standard  
 als Katalysator des internen CMS

Kann ein Prüfungsstandard, hier exemplarisch 
anhand der ISO 37001 untersucht, dies erfüllen?

Widmen wir uns zunächst Punkt 1 (Konkreti-
sierung von Inhalt und Umfang eines CMS). Was 
leistet die ISO 37001 hier und ist dies überhaupt 
deren Intention? Entstanden ist diese ISO-Norm 
aus einer Initiative Großbritanniens heraus, die 
insbesondere ihr Antikorruptionsgesetz, den UK 
Bribery Act, im Fokus hatte und dessen Grundzüge 
forcieren wollte. Eine Konkretisierung eines allge-
meingültigen CMS ist unter diesem Blickwinkel 
eher fraglich. Hinzu kommt, dass die als Anfor-
derungsstandard (Typ A) zertifizierbare Norm die 
High Level Structure aller ISO Management-Sys-
temstandards aufweist. High Level Structure heißt 
in diesem Fall, es werden zu definierende Bereiche 
vorgegeben, die konkrete Ausgestaltung bleibt 
jedoch immer dem jeweiligen Unternehmen nach 
dessen Risiken, Größe, Historie, Branche u.ä. vor-

behalten. Derartige Vorgaben dieser ISO sind in 
etwa:

– Antikorruptionsrichtlinie
– Verfahren und Kontrolle
– Führung, Engagement und Verantwortung  

 durch Top-Management
– Aufsicht durch Führungsebene
– Antikorruptionstrainings
– Risikobewertungen, -prüfungen  

 (auch bei Geschäftspartnern)
– Reporting, Monitoring, Untersuchungen
– Überprüfung und Verbesserung

Inhalt und Umfang konkretisiert ein Standard 
daher maximal hinsichtlich einzelner Elemente, 
nicht aber in die Tiefe. Ist also ein Unternehmen 
Novize in der Einführung eines CMS, kann ein 
Standard ein gewisses Gerüst vorgeben. Erfahre-
ne Compliance Officer finden aber kaum überra-
schende Erkenntnisse in derartigen Standards.

Hinsichtlich einer möglichen Enthaftung (Punkt 
2) durch eine Zertifizierung, wie diese teilweise 
von entsprechenden Beratern propagiert wurde, 
kann aus den Erfahrungen der letzten sechs Jahre 
eindeutig gesagt werden, dass die Zertifizierung 
nicht enthaftet. Dies war einerseits nie das Ziel 
der ISO oder anderer Standards, andererseits ste-
hen dem auch die vielen Haftungsausschlüsse der 
Zertifikatsgeber entgegen. Es gibt sogar Fälle, in 
denen das Unternehmen nach erfolgreicher Zerti-
fizierung einen Verstoß begangen hat und das Zer-
tifikat nicht nur nicht enthaftet hat, sondern auch 
die Strafzumessung nicht positiv beeinflusst hat.

Schließlich wäre eine Katalysatorenwirkung 
(Punkt 3) eines Standards begrüßenswert. Und 
tatsächlich, betrachtet man den erheblichen Auf-
wand, den eine Zertifizierung intern mit sich bringt 
sowie die nach der Zertifizierung notwendig um-
zusetzenden Punkte, die fast immer empfohlen 
werden, wird man diese Wirkung bejahen können. 
Eine Zertifizierung führt zu einer höheren Aware-
ness von Compliance und damit zu einer Steige-
rung von Ressourcen für den Compliance-Bereich.

Prüfungsstandards haben summa summarum 
also einen gewissen Nutzen für Compliance Of-
ficer und deren Unternehmen, aber auch ganz 
klare Grenzen. Dr. Katharina Hastenrath

Die nächste DACH-Compliance-Tagung findet am 
16. Februar 2018 in Winterthur statt.

 

RAin Dr. Katharina 
Hastenrath ist Dozentin 
für Compliance an der 
Zürcher Hochschule 
ZHAW sowie u.a. Counsel 
bei AGON Partners. 
Zuvor war sie (C)CO bei 
mehreren, internationalen 
Unternehmen.
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https://www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/zwh/tagungen/dach-compliance-tagung/
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